
 

Potsdamer Forderungen 
der Fachtagung "Gesundheit für's Leben" 
 

Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung sind Teil unserer 
Gesellschaft. Sie haben verschiedene Fähigkeiten und Begabungen, aber auch 
besondere Bedürfnisse. 
 
Wenn Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung krank werden, 
finden sie nur schwer ausreichende Hilfe. 
Es fehlen gut vorbereitete Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen 
und Therapeuten sowie Angehörige der Gesundheitsfachberufe. Die betroffenen 
Patientinnen und Patienten und ihre Familien sind damit sehr unzufrieden und 
allein gelassen. 
 
Die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen sichert dagegen einen freien Zugang zu Gesundheitsleistungen 
und ein selbstverständliches Recht auf Gesundheit für alle Menschen mit 
Behinderung zu. Seit der Unterzeichnung dieses internationalen Vertrages gelten 
die Rechte auch in Deutschland. 
 
Die Teilnehmer der Potsdamer Fachtagung „Gesundheit für´s Leben“ fordern 
daher: 

• Eine gute Regelversorgung, die den ganzen Menschen sieht, muss 
ausgebaut werden und barrierefrei zugänglich sein für alle Menschen mit 
geistiger oder mehrfacher Behinderung. 

• In der Gesundheitsversorgung müssen der Übergang vom Jugend- ins 
Erwachsenenalter und die Bedarfe älterer Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung besonders berücksichtigt werden. 

• Spezielle Zentren in der ambulanten Versorgung erwachsener Menschen 
mit geistiger oder mehrfacher Behinderung und spezialisierte 
Krankenhäuser sind für die Unterstützung der Regelversorgung und für 
besondere Krankheitsbilder zwingend notwendig. Ärzte unterschiedlicher 
Fachrichtungen, Therapeuten und andere Gesundheitsfachberufe sollen 
dort zusammenarbeiten. 

• Eine Assistenz und Begleitung durch pädagogische Fachleute oder andere 
Unterstützer muss bei der ambulanten wie stationären 
Gesundheitsversorgung gewährleistet sein. 



• Bei Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung müssen 
Besonderheiten für den Umfang der Verordnungsfähigkeit von 
Medikamenten, Heil- und Hilfsmitteln berücksichtigt werden. 

• Alle im Gesundheitsbereich Tätigen sollen die notwendige Zeit für ihre 
Patienten mit geistiger oder mehrfacher Behinderung haben und leichte 
Sprache verwenden. 

• Gute medizinische Versorgung für Menschen mit schwerster 
Mehrfachbehinderung stellt eine besondere Herausforderung dar. Hier 
braucht es neue Wege, Rahmenbedingungen und flexible Lösungen, die 
sich am einzelnen Menschen orientieren. 

• Angebote der Vorsorge und Rehabilitation für Menschen mit geistiger 
oder mehrfacher Behinderung müssen ausgebaut werden. 

• Für einen erhöhten Aufwand und Zeitbedarf bei Diagnostik und Therapie 
müssen Ärzte und Krankenhäuser eine ausreichende Bezahlung erhalten. 

• Die besonderen Erkrankungsrisiken, Krankheitsbilder und therapeutischen 
Möglichkeiten von Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung 
müssen in der medizinischen Forschung verstärkt berücksichtigt werden. 

• Wissen über die Besonderheiten der gesundheitlichen Situation von 
Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung und ihre 
gesundheitliche Versorgung ist wichtig. Daher muss es Bestandteil in der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärzten, Therapeuten und Angehörigen 
der Gesundheitsfachberufe sein, umgesetzt in anerkannten 
Weiterbildungsprogrammen. Dies gilt auch für Mitarbeiter in der 
Behindertenhilfe. 

• Lehrstühle für Medizin für Menschen mit geistiger oder mehrfacher 
Behinderung müssen sowohl für die wissenschaftliche Forschung als auch 
für Ausbildung und Lehre eingerichtet werden. 

• Es ist Aufgabe der Politik wie anderer Verantwortungsträger im 
Gesundheitssystem, verlässliche Regelungen für die medizinische 
Betreuung von Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung zu 
entwickeln. Diese müssen der Konvention der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen entsprechen. 
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